
n .... so 
h der Beilagen zn den SteMgraphischen Protoköllen 

des Na!ion~lr~tes xv·Ii~G\.:sctzgeb·~,~g~·p;n~d; 

A N T RAG No . ...... 1.....[ . ./ A . 
Präs.: 2 4. FEß. 1987 

der Abgeordneten Hintermayer, Huber, Ing. Murer ............................... 
betreffend ein Bundesgesetz: mit dem das Hydrographiegesetz 

geändert wird (Hydrographiegesetz-Novelle 1987) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Art i k eIl 

Das Hydrographiegesetz, BGBl.Nr. 58/1979, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

"Die Erhebung des Wasserkreislaufes hat sich auf das Ober

flächenwasser, das unterirdische Wasser einschließlich der 

Quellen, den Niederschlag, die Verdunstung und die Feststoffe 

in den Gewässern hinsichtlich Verteilung nach Menge und Dauer, 

die Temperatur von Luft und Wasser, die Eisbildung in den 

Gewässern und im Hochgebirge sowie die den Wasserkreislauf 

beeinflussenden oder durch ihn ausgelösten Nebenerscheinungen 
zu beziehen." 

2. § 3 Abs. 1 hat zu lauten: 

U(l)In den einzelnen Flußgebieten sind Beobachtungen und Messungen 

.1. mit den aus Anlage B nach Art und Anzahl ersichtlichen staatlichen 

gewässerkundlichen Einrichtungen und mit den erforderlichen 

mobilen Beobachtungs- und Meßgeräten (insbesondere Durchfluß

meßgeräte, Vermessungsgeräte, Schwebstoffmeßgeräte, Geschiebe

meßgeräte,Grundwassermeßgeräte einschließlich geophysikalischer 
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Meßgeräte, Thermometer) durchzuführen. Zu den gewässerkundlichen 

Einrichtungen gehören auch die unmittelbar zu deren Schutz oder 

zur Erzielung einwandfreier Messungen notwendigen ortsfesten 

Anlagen wie insbesondere Pegelhäuschen und JalousiehUtten. 

Beobachtungen und Messungen sind mit gewässerkundlichen Ein

richtungen einschließlich mobiler Beobachtungs-, Meß- und 

Hilfsgeräte durchzuführen, die einen den Erfordernissen der 

Hydrographie entsprechenden Stand der Technik aufweisen." 

3. § 3 Abs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Im Interesse bestimmter wasserwirtschaftlicher Ziele kann 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen in bestimmten örtlichen 

Bereichen Beobaclltungen und Messungen mit weiteren staatlichen 

gewässerkundlichen Einrichtungen durch Verordnung vorschreiben." 

4. § 3 Abs. 5 hat zu lauten: 

"(5) Die Verordnungen gemäß Abs. 2 und 3 sind durch Auflage 

beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zur 

öffentlichen Einsicht während der Amtsstunden kundzumachen. 

Sie sind überdies dem Landeshauptmann, in dessen Wirkungsbereich 

cljc Beohachtungen und Messungen durchz.uführen sind, zur Auflage 

und äffentli ehen Einsieh t Z"ll ühcTllli tteln." 

S. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefilgt: 

"§ 10a. Wer seinen Verpflichtungen gemäß § 5 Abs. 1 oder 2 
nicht oder nur unVOllständig nachkommt, begeht eine Verwaltungs

übertretung und ist von der Bezirksvenvaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe bis zu 10.000 Schilling zu bestrafen, sofern die Tat 

nicht nach einer anderen Vorschrift mit strengerer Strafe bedroht 
ist." 
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Art i k e 1 11 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 1987 in Kraft. 

2. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits 

von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen, jedoch 

frühestens mit 1. Mai 1987 in Kraft gesetzt werden. Für ihre 

Kundmachung gilt Art. I Z 5. 

Art 1 k e 1 111 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

1. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einver

nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen hinsichtlich des 

Art. I Z 4; 

2. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich 

der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf eine Erste Lesung dem Ausschuß für Land- und 

Forstwirtschaft zuzuweisen. 
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Erläuterungen 

Allgemeines 

In den Erläuterungen zum Hydrographiegesetz (993 der Beilagen zu 

den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP), in denen 

die Bedeutung der Hydrographie nach wie vor gtil tig und umfassend 

dargestellt ist, wird als Aufgabe der Hydrographie die Erfassung 

des Wasserkreislaufes auf und unter der Erdoberfläche (Oberflächen-

wasser, unterirdisches Wasser, Niederschlag, Verdunstung) und die 

Behandlung der damit zusammenhängenden Fragen für Wirtschaft und 

Technik, insbesondere die Wasserwirtschaft in allen ihren Bereichen, 

die Raumordnung und den Umweltsch utz bezeichnet. Weiters wird betont, 

daß die Hydrographie durch systematisches Beobachten, Messen und 

Sammeln hydrographischer Elemente sowie durch Ordnen und Verarbeiten 

des Datenmaterials zu na tu rwisserJ schaftlichen Erkenntnissen kommt, 

die sie für die Erfordernisse der Praxis verwenet, womit sie die 

Grundlage für alle wasserwlrtschaftlichen Vorhaben schaffL. 

Die aus dem gewässerkundlichen Datenmaterial gev:onnenen Erkenntnisse 

ermöglichen daher erst sachlich richtige Entscheidungen und wirtschaft

lich und ökologisch optimale Lösungen bei Raumordnungs- und Umwelt-
\ 

schutzfragen , bei Flußregulierungen, Kraftwerksanlagen , Brücken bauten, 

Schiffahrtsfragen, Wasserversorgungen, Kanalisa tionen, Gewässerbelastun

gen, Fragen des landeskulturellen Wasserbaues und sonstigen Problemen, 

bei denen die Menge und Ganglinie des Wassers eine Rolle spielt. 

Art und Umfang der hydrographischen Beobachtungen und Messungen 

ergeben sich aus der Anlage B des Hydrographiegesetzes, in der 

für die wichtigen Sachgebiete und zwar für Niederschlag und Lufttempera:.. 

tur, für das Oberflächenwilsser und für das Unterirdische Wasser 

die Anzahl der staatlichen gev.'ässer-kundlichen Einrichtungen in den 

einzelnen Flulkebieten Österreichs ersichtlich sind. '"', 

15/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 14

www.parlament.gv.at



Dringlichkeit der Novellierung des I-lydrographiegesetzes 

Die Unterlagen für die in das Hydrographiegesetz aufzunehmende 

Art und Anzahl der staatlichen gewässerkundlichen Einrichtungen 

wurden seinerzeit von allen hydrographischen Landesdienststellen 

im Auftrag des Hydrographischen Zentralbüros erhoben, wobei der 

aktuelle Stand der Beobachtungsgetze mit 1. Jänner 1976 sowie die 

nach den damaligen Zielsetzungen mittelfristig g~planten zusätzlichen 

Meßstellen zur Erfassung der allgemeinen hydrographischen Verhältnisse 

zugrundegelegt wurden. Diese Zahlen lagen allen Verhandlungen über 

den Entwurf 

unverändert 

des 

in 

Hydrographiegesetzes 

das 1979 beschlossene 

zugrunde und wurden 

Gesetz übernommen. 

daher 

Es war 

daher nicht überraschend, da;3 sich bei den Erhebungen für die Verord

nung 1980 nach § 3 Abs. 2 herausgestellt hat, daß in einigen Flußge

bieten die in Anlage B angegebpne Anzahl von gewässerkundlichen 

Einrichtungen kleiner war, als es den tatsächlichen Gegebenheiten 

entsprach. Den Anträgen der Länder konnte daher in den folgenden 

Verordnungen nicht immer voll Rechnung getragen werden und es 

wurde eine baldige Novellierung des Gesetzes, insbesondere betreffend 

die Anlage B, in Aussicht gestellt. 

Daher wurden schon im Jahre 1980 die hydrographischen La ndesdienst

stelleT! ersuc ht, eine gründl ie he Analyse der Verhä 1 tni sse durchzuführen, 

die sich rascher geändert haben als vorauszusehen war. Diese Erhebun

gen brachten bezüglich der Anzahl der Meßstellen relativ unterschiedliche 

Ergebnisse, insbesondere auf dem Sektor "Unterirdisches Wasser". 

Hier mußten auch noch Ergebnisse hydrogeologischer Studien abgewartet 

werden, um die gezielte Einrichtung von Grundwasserbeobachtungsnetzen 

in alpinen Tälern beurteilen zu können, und eine Flächenermittlung 

grundwasserhöffiger Gebiete für ganz Österreich herangezogen werden. 

Diese Untersuchungen konnten erst im Laufe des Jahres 1983 abgeschlossen 

werden. 

Das Ergebnis wurde im Jahre 1984 neuerlich mit den hydrographischen 

Landesdienststellen koordiniert, um für die Anlage B des Gesetzes 

den in absehbarer ZeH (ct-via 10 Jahre) erforderlichen Umfang nach 

Art und Anzahl der ge\';ässerkundlichen Einrichtungen zu ermitteln 

und diese Anlage B, den steigenden Anforderungen an die Hydrographie 

entsprechend, zu erweitern und neu gesla 1 ten ZII können. 
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Zielsetzungen der Novelle 

Da die genauen Erhebungen und die Analyse des Beobachtungs- und 

Meßstellennetzes des Hydrographischen Dienstes in Österreich bereits 

bald nach Inkrafttreten des Hydrogra ph iegesetzes ergeben haben,· 

daß dieses Netz den gestiegenen Anforderungen der gesamten Wasser

wirtschaft nicht mehr entspricht, muß die unbedingt erforderliche 

Erwei terung, also die Erhöhung der Anzahl der staatlichen gewässerkund

lichen Einrichtungen ehestens vorgenommen werden. 

Der Schwerpunkt der Novelle liegt daher bei der Erhöhung der Anzahl 

der Beobachtungen und Messungen mit bzw. in sta.ttlichen gewässerkund

lichen Einrichtungen. GleIchzeitig sollen kl einere textliche Anpassungen 

bzw. Klarstellungen , die sich bei der praktischen Handhabung des 

Gesetzes als erforderlich erwiesen haben, vorgenommen werden. 

Die Neuerrichtung sowie bessere Au ::sta ttung der 3eobachtungs- und 

Me;3stellen 

besonders 

Aussagen 

In einem 

und vor all~r:1 :l1e Verdichtun2 der Megnetze hat dabei 

dort zu erfolgen, wo bisher keine oder keine gesicherten 

über die hydrographischen Verhältnisse möglich waren. 

Gebirgsland wie Österreich, wo die orohydrographischen 

Verhältnisse auf engem Raum oft sehr unterschiedlich sind, gilt dies 

vor allem für die Niederschlags-, Abfluß- und Temperaturverhältnisse. 

Hier sind insbesondere Beobachtungsstationen in höheren Lagen sehr 

spärlich. Dies erfordert einen verstärkten Ausbau. der sowohl mangels 

zur Verfügung stehender Beobachter als auch aus fachlichen Erfordernis

sen an die Meßdichte heute in der Regel nur mehr mit automatischen 

Maßgeräten durchgeführt werden kann. In diesem Zusammenhang muß 

betont werden, daß die Ausstattung der Meßnetze mit Schreibgeräten 

allgemein und besonders mit modernen' elektronischen Erfassungsgeräten 

noch unzureichend ist bzw. sich noch im Anfangsstadium befindet. 

Die Österreichische Raumordnungskonferenz hat in ihrem zuständigen 

Gremium im Rahmen der Behandlung der Gefahrenzonenplanung wiederholt 

auf die Notwendigkeit einer Intensivierung der Niederschlags- und 

Abflußbeobachtungen hingewiesen und die Notwendigkeit einer verstärkten 

Erfassung von repräsentativen Kleineinzugsgebieten bei einer Novellierung 

des Hydrographiegesetzes betont. 
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I m Bereich der Oberflächengewä sser 

verstärkte anthropogene Eingriffe die 

vielfach beeinflußt werden und durch 

kommt noch dazu, daß durch 

natürlichen Abfl ußverhältnisse 

der Gewässer 

den erhöhten 

die Anforderungen an die Genauigkeit 

Ausnutzungsgrad 

der Maßdaten 

insbesondere im Mittel- und Niederwasserbereich sehr gestiegen sind. 

Dies erfordert eine vermehrte kontinuierliche Erfassung der Abflußwerte 

und der Gewässertemperaturen, damit die zur Wahrung der öffentlichen 

Interessen benötigten Aussagen über die tatsächlichen Verhältnisse, 

die Veränderungen des natürlichen Abflusses und die thermischen 

Beeinflussungen der Gewässer getroffen werden können. 

Von besonderer Bedeutung 

Grundwasserverhältnisse in 

für die gesamte Volkswi rtschaft 

Österreich. Das Grundwasser ist 

sind die 

vor allem 

für die Trink- und Nutzwasserversorgung und die Wasservorsorge 

äußerst wichtig. Zur Sicherstellung dieser wichtigen Funktionen müssen 

die stark zunehmenden Gefährdungen rechtzeitig erkannt und die 

Voraussetzungen zu deren Endärnmung gescha Hen werden. 

Derzeit werden aber nur ca. SS % der Ge biete mit maßgeblichen Grund

wasservorkommen durch den Hydrographi schen Dienst mit einer zum 

Teil nicht ausreichenden Dichte an staatlichen Meßstellen beobachtet. 

Für die geplante Einbezjehung der übrigen, kleinräumigen Grundwasser

gebiete ergibt sich somit ein entsprechender Bedarf, zumal in diesen 

Gebieten aufgrund der komplizierten hydrogeologischen Verhältnisse 

höhere Meßstellendichten erforderlich sein werden. Ein neues Problem 

stellt die Nutzung der im Grundwasser enthaltenen Wärmeenergie dar. 

Die vorgeschlagene Vermehrung der Beobachtungen und Messungen 

wird wie schon bisher nur schrittweise durch die Verordnung gemäß 

§ 3 Abs. 2 nach Maßgabe der fachlichen Erfordernisse der Hydrographie 

und der Verfügbarkeit der personellen und sachlichen Ressourcen erfolgen. 

Mit Rücksicht auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Hydrographie 

wird die Verwirklichung dieses Zieles in etwa 10 Jahren anzustreben 

sein. Dieser Zeitabschnitt wird dafür zu nützen sein, sowohl bei 

den hydrographischen" Landesdienststellen als auch im Hydrographischen 

Zentra1büro vermerht geschultes Personal einzusetzen. 

mit der Vermehrung der Beobachtungsnetze muß die 

besserung und der Ausbau bestehender Maßstellen bei 

Hand in Hand 

qualitati ve Ver

allen Arbeitsge-
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bieten erfolgen (Modernisierung, Sc hrei bgerä te, EDV-lesbare Datenspeicher, 

bauliche Ada ptierungen). 

Den Erläuterungen zum Hydrographiegesetz hinsichtlich der Zielsetzungen, 

daß sowohl die Vermehrung der Beobachtungsstellen als auch die 

Anpassung der Leistungskapazität auf dem Personalsektor an die 

erhöhten Anforderungen laufend zu erfolgen hat, kommt nach wie 

vor größte Bedeutung zu. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen auch 

ausreichende Mittel für die Durchführ-ung der hydrographischen Erhebun

gen aufgewendet und sichergestellt werden, weil diese Arbeiten die 

Grundlagen für alle wasserwirtschaftlichen Planungen, wasserbaulichen 

Projekte und umweltrelevanten Maßnahmen darstellen. 

Sach- und Personalkosten 

Wenn man der notwendigen I ntensi vierung des Hydrographischen Dienstes 

im Interesse seiner eminenten 

schaft in einem Zeitraum von 

der künftige lahresbedarf an 

Dienst beim finanzgesetzlichen 

30 Mio S betragen. Gegenüber 

18,5 Mio S) würde sich somit 

Bedeutung für die gesamte Wasserwirt

etwa 10 Jahren Rechnung trägt, müßte 

Bundesrnitteln für den Hydrographischen 

Ansatz 1/60058 (Aufwendungen) rund 

dem Bundesvoran schlag 1985 0/60058: 

ein Mehrbeda rI von rund 11,5 Mio S 

in den kommenden Jahren zur Erfüll ung des Hydrographiegesetzes 

ergeben. In diesen Aufwendungen ist auch der Aufwand für die Beobach

ter der gewässerkundlichen Einrichtungen enthalten, der nach dem 

derzeitigen Stand etwa 25 % des Gesamta ufwandes ausmacht. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen der Novelle 

Zu Art. I Z 1 

Bei der Einfügung "einsc h ließl ich der Quellen" in § 1 handelt es 

sich lediglich um eine formale Klarstellung. In der ÖNORM B 2400 

(Hydrologie) wird eine Quelle als "räumlich eng begrenzte natürliche 

Austrittsstelle von unterirdischem Wasser" definiert. 

Zu Art, I Z 3 

Der Begriff gewässerk undlicbe EinrichtunQen 
.::J 

in § 3 Abs. 1 umfaßt 

ortsfeste und mobile Einrichtungen. Mit den mobilen Einrichtungen 

wird in erster Linie in den i.n der Anlage Bangeführten ortsfeste:n 

Einrichtungen gemessen. 

sie auch in anderen 

Zur AbrundunQ der Messungen laut § 1 können 
~-, 

Einrichtungen oder an anderen Örtlichkeiten 

eingesetzt werden, wodurch ein äußerst wirtschaftlicher Einsatz der 

Geräte gewährleistet ist. 

Je nach Erfordernis werden Temperaturmessungen mit ortsfesten oder 

beweglichen Thermometern durchgeführt. Die demonstrative Aufzählung 

der mobilen Meßgeräte war dahet" durch Hjnzufügung des Wortes Thermo

meter zu ergänzen. 

Da Schutzeinrichtungen, wie z. B. Pegelhäuschen oder Jalousiehütten, 

ein Bestandteilgewä55erkundlicher Einrichtungen zur ordnungsgemäßen 

Messung sind, wurden Sjf? aus systematischen Gründen in § 3 Abs. 

1 seI bst verankert und entfallen dahe)' in der Anlage B. 

Der jewei.lige Stand dEl~ Tech:'Ji.k, <.tUl den schon bisher bei.m Beobach

tungs- und Meßprogramrn Bedacht genommen wurde, ist notwendig, 

um dte EinheitLichkeit der Meßerpebnisse gemäß § 4 zu sichern. 
~, 
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.. 

Zur Anlage B wird bemerkt: 

Niederschlag und Lufttemperatur 

Die Spalten Schneehöhenpegel , Thermometer und Verdunstungsmesser 

wurden mit der fachlich korrekten Bezeichnung Schneemeßeinrichtung, 

Tempera turmeßeinric htung und Verdun stungsmeßeinrichtung versehen. 

Die bisherige Ausstattung dieser Einrichtung bleibt unverändert. 

Neu wurde die Rubrik "Fernmeßeinrichtung" aufgenommen, um die 

stets steigenden Anforderungen an den in § 7 festgelegten Nachrichten

dienst erfüllen zu können. Vor allem beim besonders wichtigen Hochwas

sernachrichtendienst wird die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben 

durch die Verringerung der Hochwasserlaufzeiten infolge anthropogener 

Einflüsse, wie z. B. dem Ausbau von Kraftwerksketten, immer schwieriger. 

Eine rechtzeitige Hochwasserwarnung setzte daher nunmehr zur teilweisen 

Kompensierung des Zeitverlustes neben den Fernmeßeinrichtungen an 

den Oberflächengewässern auch unbedingt im Niederschlags- und Lufttem

peraturnetz Fernmeßeinrichtungen in entsprechender Anzahl voraus. 

I m einzelnen sieht die AL lage B beim Arbeitsgebiet Niederschlag und 

Lufttemperatur neben dem Aufbau des Fernmeßnetzes vor allem eine 

bedeutende Vermehrung der Ombrographen und der Verdunstungsmein

einrichtungen die bisher nur in geringer Zahl vorhanden waren 

- vor. 

Oberflächengewässer 

Für die Änderung der Spalte Thermometer gelten die obigen Ausführungen 

sinngemäß. 

I n der Anlage B wurden insbesondere die Fernmeßeinrichtungen vermehrt, 

weil sie, wie bereits erwähnt, für das frühzeitige Erkennen von Hoch

wasserentwicklungen unentbehrlich sind; weiters auch die Temperaturmeß"": 

einrichtungen, weil dem Wärmehaushalt der Gewässer zunehmende 

Bedeutung zukommt. 

Unteri rdisches Wasser 

I n An lage B wurden aus verwa ltungsökonomischen Gründen "Brunnen" 

und "Rohre" im Begriff "Grundwassermeßstelle" zusammengefaßt. 
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Der aus sprachlichen Gründen gewählte Begriff Grundwassermeßstelle 

in der Anlage B bezieht sich auf alle Meßstellen für unterirdisches 

Wasser. 

Für die Änderung der Spalte Thermometer gelten die obigen Ausführungen 

sinngemäß. 

Der im allgemeinen Teil der Erläuterungen dargestellten zunehmenden 

Wichtigkeit und Beanspruchung des unterirdischen Wassers entsprechen~, 

ist die Erhöhung der Beobachtungsnetze für diesen Arbeitsbereich 

am größten. Der Schwerpunkt liegt beim Ausbau der Grundwasserstands

und Grundwassertempera turmeßstellen, weil diese die notwendigen Auf

schlüsse über den Haushalt eines Grundwa ssergebietes geben. Die 

Grundwassertemperaturmeßeinrichtungen sind für die Erkundung des 

Wärmehaushaltes von Grundwasservorkommen unerläßlich und damit 

für die zulässige Nutzung der im Grundwasser enthaltenen Wärmeenergie, 

für die Beurteilung von Kühlwassereinleitungen in Grundwa sserkörper 

sowie für die Erkundung der Grundwasserneubildung von besonderer 

Bedeutung. 

Zu Art. I Z 5 

Als Kundmachungserfordern"is für die Verordnungen gemäß § 3 Abs. 

2 und 3 reicht die Auflage zur öffentlichen Einsicht beim Bundesministe

rium für Land- und Forstwirtschaft aus. Um jedoch den bisherigen 

Publizitätsstandard beizubehalten, werden die Verordnungen auch 

weiterhin dem örtlich berührten Landeshauptmann zur Auflage und 

öffentlichen Einsicht übermittelt werden. 

Zu Art. I Z 6 

Um die Einhaltung der in § 5 normierten Verpflichtungen rechtlich 

sicherzustellen, soll das Zuwiderhandeln ähnlich wie bei § 58 in 

Verbindung mit § 137 Abs. 1 WHG 1959 - als Verwaltungsübertretung 

geahndet werden können. 
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